
7 ~Bei'6iatt Beiblatt zu.r Parlamentskorrespondenz o 15~Dezember ~950~ 

d 
der Abgfl H 0 n n e r 

Anfr a e e 

und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres, 

betreffend die Verletzung der verfa.ssungsmässig gewährleisteten Rede- Wld 

Versammlungsfreineit durch eine Weisung des Bundesminist~:iUfHr Inneres. 

Das ~desministerium für Inneres, Generaldirektion für die öffent-
, . 

liche Sicherheit, hat eine schriftliche Weisung erlassen, in der wörtlich 

anße~rdnet wird, ~'d.ie Abha! tung von Versammlungen des Komi tees antifaschisti­

soher und fortschrittlicher Volksdeutscherr Landesgruppe Oberösterreich, in 

Hinkunft gemäss § 6 des Versammhlngsgesetzes zu untersagen, bzw.. gemäss § 13 

des Versammlungsgesetzes au~zu1ösenJ fa1lsD~Q Ivor Nagy angemeld~t oder 

unangemeldet als Redner auftreten sollte, dabeka.mit ist, dass der Genannte 

anlässlich früherer Versammlungen staats-, bzw. regierungsfeindliche Reden 

gehalten hat." 

Diese Weisung des Bundesministeriums fUrInneres ist vom Herrn 

Bundesminister für Inneres persönlich unterfe;r:tigt. Er trägt daher nicht nw.­
als der verantwortliche Leiter des Bundesministeriums fü+ Inneres, sondern 

auch·aJ.s der offenkundige Initiator dieser den Grundsätzen der Demokratie 

und der österreichischen.Verfassung ins Gesicht schlagenden Weisung die 

Verantwortung. 

Nach dem als Verfassungsgesetz geltenden Staatsgrundgesetz vom 
, . 

2l.Dezember 1861 über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger haben die 

österreichischen Staatsbürger das Recht, sich zU versammeln und Vereine zu 

bilden, und es hat jedermann das Recht, durch Wort, Schrift;; Druck od.er durch 

-bildliche Darstellung seine Meinung innerhalb de~ gesetzlichen Schranken 

frei zu äusse~ Mehr noch: Nach dem Beschluss der Provisprischen National­

versammlung vom 300 0ktober 1918, der ebenfalls als Verfassungsgesetz gilt, 

sind die Ausnahmebestiomungen betreffs der Vereins- und Versammlungsfreiheit 

aufgehoben« Das schreibt die ästerreichische Verfassung vor. Der Herr 

Bundesminister fjr Inneres aber schreibt vor, dass Versammlungen zu unter­

sagen oder aufzulösen Sind, wenn ein österreichischer StaatsbürgerJ der 

ihm nicht pcisst, weil er angeblich irß,endwo regierungs:f'eindliche Reden 

gehalten hat~ in einer solchen Versammlun6 al~ Redner angekündigt ist oder 

spricht. 

Was der Herr Bundesminister für Inneres hier durch diese Weisung 

getan hat, ist nichts anderes als eine Anstiftung zum Verbrechen des Miss­

brauchs der Amtsgewalt, zu dom er die ihm unterstellten Sicherheitsbehörden 
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zu verlei ten sucht;< und. es ist sel bstverstämllich an sich ein krasser Miss-
" 

brauch der Amtsgcwa.l t cles Innennlinisterso 

Nicht einma.l in den Zeiten der,H2.h~;'burCGr-MonClrchie hat es ein Mini­

ster gevmg't 1 Versam."TIlul1cen auflösen zu lassen,weil Redner in solchen Versamm­

lungensprachen, die einmal il'gelldwo gegen die Regierung aufgetreten waren. 

Im übriß~n kann der Herr :Bundesminister für Inneres ni-cht'einmal dara.uf hin­

weisen, dbms der_ihm offenbar persönlich verhasste österreichische Staatsbür­

ger DreNagy eine strafbare Handlung beganeen habe o Es haben dem Herrn Bundas-
- , 

minister nur die Redon des DreNagy nicht gepasst - und darum versucht er, 

ein Redeverbot geson Drolfue'y zu erlassen .. 

Der Hor:r. Bu.ndenminl,ster für Il'l..neres nennt den Sicherhei tsbehördan, 

dellen er aufträgt, Dr"Na.-zy arn Reden_zu verhindern!, die ße~tzliche~ Bestim­

mungen, auf Gr~ndderGn sie Versammlungen untersagen oder auflösen sollen. 

Er tut dies offenbar da-~, weil es keine gesetzlichen Grun~agen für die 

Durchführungwiner Anordnung gibt~ Nach§ 6 des Versammluugsgesetzes sind 

Versammlungen~ deren Zweck ~en Strafgesetzen zuwiderläuft oder deren Abhal­

tung die öff'cntlfche Sicherheit oder das öffentliche Wohl Gefährdet, von der 

Behörde zu untersagenw Der Herr Bun~esminister für Inneres aber ordnet an, 

dass Versammlungen Z".l untersagen sind$ in denen ein österreichischer Staats­

bürger, der ihm nicht passt, angemeldet oder unangemeLdet als Redner a.uftl.'0"'· 

ten solltee Es ist eindeutig klar, dass die Anwendune des § 6 des Vel.'samm­

lungsgesetzes nichts anderes als ein grober Missbrauch des Gssetzes wäre. 

Nach § 13 des Versammlu.~gsßesetzes ist eine Vers~~ung von der Eehörde zu 

untersacen und auch Ul1lier Umständen aufzulösen1 vienn sie gegen die Vorschrif­

te~es Gesetzes veranstaltet wir~Die Versammlung istwe~ter auch auf~ulösen, 

wenn sich in ihr gesetzwid.rige Vorgän.ge ereignen oder wen..l'1 ,sie einen die öf­

fentliche ordnUL~g bedrohenden Charakter annimmto Der Her~ Bundesminister 

für Inneres aber ordnet &~~ dass eine Versammlung aufzulösen ist, wenn ein 

österreichischer StaatsbürGer~ der ihm nicht passt, dort al~/Redner auftritt. 

Dabei beruft sich der Herr Bundesminister für Inneres noch frech auf das 

Gesetz. 

Ein Redeverbot {te Gen einen Staa.tsbürger" weil er regierungsdreind­

liehe Reden gehalten ha.ben scl1~ ist nur in der Zeit des Faschismus in Öster­

reich möglich eeweseno Der derzeitige Herr Bundesminister für Inneres, 
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Beiblatt ,zur Parlamentskorrespkndenzo 

~ Qskar Reimer, will mi -t seiner Weisung offenbar die Methoden. fasahi sti·s ehen 

Terrors in Österreich wieder ein~ührene 

Dieunt~rfertißtenAheeQrdneten richten daher an den Herrn Bundes­

minister ·für Inneres folgende 

A n f·_ r a' Ei e". s --

Ist der Harr Bundesminister für Inneres bereiti'Seine WeisWlß •.. 

übel' daS VerQot und die Aufiösungvon Versammluneen,. in.:den;n Dr."Ivor ~a.ßY 
als Recmer ,auftritt, sofort alsd?n verfassunqsmässiggewährleil3tet~ Grutld­
rechtenwider,Spreehende, antidemokra.tische Massnahme autzuheben Und in 

·H1J2kunftsolche fa.sohistische Methoden in sei-ner .Amtstüllrung zu unterlrussen? 
. -.;; .... 

.' -----

''Z..J" 
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